
Personengruppen kann das Kind allenfalls
zusâtzliche Rechte beanspruchen, z.B. das
Rechtauf Schutz.

1.3 In Wissenschaft und Forschung wurde
das Kind bisher vorwiegend als Forschungsob-
jekt betrachtet. Es wurde fragmentiert und in
cine Art Quarantâne versetzt, die progressiv,
nach dem Durchlaufen verschiedener Stadien
bis zum Erwachsenenalter, aufgehoben wird. In
dieser Logik entsteht jedesmal ein Teufelskreis
wenn Kinder von Erwachsenen als anders be-
trachtet werden, dadurch auch anders behan-
delt werden, was wiederum die Unterschiede
vergrOßert. Das Wesen des Kindesbleibt unbe-
rtlcksichtigt. Neuere wissenschaftliche Theohen
betonen die aktive Rolle, die das Kind im
Umgang mit Erwachsenen und semer Umwelt
spielt. Es reagiertnichtnuraufseine Umgebung
sondern beeinflulit dièse als "sinn-bildendes"
Subjekt.

1.4 Historisch gesehen ist der Begriff der
Kindheit relativ rezent. Erst wâhrend der Auf-
klârung wurde das Kind als eigenes Wesen
definiert und erst um die Jahrhundertwende
wurden die ersten Gesetze zum Schutz der
Kinder erlassen.

2. Strategien

Kindheit ist durch Machtlosigkeit charakterisiert.
Ausgehend von der Tatsache, dafl elle
Menschen gleich sind, unabhSngig auch von
ihrem Alter, muR dem Kind Autonomie, das
Recht auf Selbstbestimmung und die Anerken-
nung als Rechtssubjekt gewâhrt werden. Die
Kindenrechtsbewegung stellt ihre Forderungen
in den Rahmen der allgemeinen Menschen-
rechte. Kinder sollen nicht den Erwachsenen
gleichgestellt werden, sic sollenaber das Recht
auf Selbstverwirklichung ertialten. Dies ist nur
moglich in einer demokratisch funktionierenden
Gesellschaft mit demokratischen Institutionen
und wird einen befreienden Einfluß auf aile
Mitgliederdieser Gesellschaft haben.

3) durch wissenschaftliche Forschungser-
gebnisse, die beweisen, dali auch sehr junge
Kinder intellektuelle Klarheit und moralische
Urteilsfâhigkeit besitzen (Piaget) sowie Berichte
über gut funktionierende autonome Kinderge-
meinschaften. Wie auch immer die Standpunkte
sind:Die Verwirklichung derRechte des Kindes
kûnnen nur dazu beitragen, seine Kompetenz
zuertiûhen, nicht umgekehrt!

2.2 Tendenzen in der Kindenrechtsbewe-
gung

Innerhalb dieser Bewegung gibt es mehrere
Richtungen:

Der reformistische FlOgel fordert cine
Herabsetzungder legalen Altersgrenze und die
progressive, altersspezifische Gewàhrung von
Rechten.

Der radikale Flùgel fordert die Ge-
wâhrung der allgemeinen Menschenrechte fur
aileKinder

Der pragmatische Fliigel geht davon
aus, dali Kinder im Prinzip im Genuß aller
Rechte sein sollen, außer in den FSIIen in de-
nen die Inkompetenz bewiesen ist unddies von
niemandem bestritten wird. Darin besteht ein
gewichtiger Unterschied zur heutigen Situation
in der Kinder im Prinzip keine Rechte haben
außer in besonderen Situationen. Damit werden
ausRechtenPflichten (siehe Schulpflicht).

2.3 Strategiender Kindenrechtsbewegung

2.3.1 Lobbyarbeit fur das Kind:Hauptziel der
Lobbyarbeitsindstrukturelle Verânderungen auf
gesellschaftlicher Ebene. Dièse werden en-eicht
durch Ôffentlichkeitsarbeit, Archivierung von
Mißbrauchsfàllen, Beratung von Politikem, Un-
terstutzung lokaler Initiative/! und Beratung der
gesetzgebendenInstanzen.

2.3.2 Wissenschaftliche Untersuchung der
Kindheit unter Einbezug der Perspektive des
Kindes

2.1 Die Frage der Kompetenz
(Urteilsfâhigkeit)

2.3.3 FOrderung der Selbstorganisation von
Kindern

Generell werden Kinder als unreif dargestellt:
Sic sindnicht kompetent genug um unabhângig
ihre Rechte ausûben zu kônnen. Die Validitât
dièses Arguments wird jedoch relativiert 1)
durch die Tatsache, dali auch Erwachsene
nicht gleichermafien in allen Bereichen kompe-
tent sind, 2) durch die immer wieder aufflam-
menden Diskussionen um die Bestimmung der
Altersgrenze zum Status des Erwachsenen und

2.3.4 Netzwerkentwicklung

3. Ombudswork furKinder

Vertiellen wâhlt den Ausdruck Ombudswork - in
Anlehnung an seinen skandinavischen Urs-
prung - um aile Handlungen zubezeichnen, die
darauf abzielen, die Position des Kindes in un-
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